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WetoZeiUwug Nr. i6

tteform des JnstruhtionsHorps
Für die Zuverlässigkeit unserer Armee in moralischer

Hinsicht, die Anerziehung soldatischer Disziplin und die
Erlangung der notwendigen technischen Fertigkeiten
unserer Rekruten ist die Tätigkeit unseres Instruktionskorps

von ausschlaggebender Bedeutung. Die Jahre
liegen weit zurück, da gestrauchelte Studenten mit
Offiziersgrad als letzte Zuflucht noch die Dienstleitung als
Instruktor als letzte Rettungsmöglichkeit erblickten.
Glücklicherweise haben die zuständigen Stellen der
Armee seit langem darauf gehalten, daß nur moralisch
wie dienstlich einwandfrei ausgewiesene Offiziere mit
abgeschlossenem Studium ihre Tüchtigkeit als
Instruktionsaspiranten unter Beweis stellen konnten. Klagen
gegen Instruktionsoffiziere, die ehemals in der Richtung
der persönlichen oder dienstlichen Unzulänglichkeit
gingen, haben sich einem den einzelnen weniger
gefährdenden Gebiet zugewandt: Seit Jahren, vor allem
seit der Zeit gegen das Ende des Aktivdienstes, ist im
Parlament und in der Presse immer wieder darauf
hingewiesen worden, daß die Anstellungsverhältnisse für
unsere Instruktoren unbefriedigend seien und daß
vermehrte Anstrengungen zur Besserstellung unternommen
werden müßten. Mit Recht wurde betont, dafj dies allein
eine Abwanderung gerade der besten und tüchtigsten
unter ihnen in zivile Stellungen verhindern könne, wo
die ökonomischen Verhältnisse weitaus günstiger lägen.

Der Bundesrat hat den wiederholten Anträgen und
Wünschen von seifen der Armee, der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft und des einstimmig angenommenen
Postulates Bühler Folge gegeben und in einem Bundes-
ratsbeschlufj das Dienstverhältnis des Instruktionskorps
neu geordnet. Diese neue «Instruktorenordnung» strebt
auf lange Sicht eine zahlenmäßige Vermehrung und eine
weitere qualitative Verbesserung des Instruktionskorps
an. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, daß
unseren Instruktoren, die ihren Dienst oft unter erschwerten

Umständen zu leisten haben, verschiedene
Verbesserungen und Erleichterungen zugestanden werden, von
denen wir nachfolgend einige der wichtigsten nennen
wollen.

Die bisherige Bindung des Wohnsitzes an den Dienstort

wird in dem Sinne gelockert, daß für jeden Waffen-
platz ein Wohnkreis bestimmt wird, innerhalb welchem
der Instruktor seinen Wohnsitz nehmen kann. Gelockert
werden auch die Grundsätze, nach welchen bei Dienstreisen

und bei auswärtiger Verwendung die Vergütunsen
den verschiedenartigen Verhältnissen angepaßt

werden können. Die Festlegung der einzelnen Ansätze
bleibt einer Verfügung des Militärdepartements vorbehalten

und wird in Anpassung an die heutigen
Preisverhältnisse erfolgen.

Die neue Instruktorenordnung bringt ferner größere
Freiheit in der Dienstverwendung der Instruktoren außerhalb

des eigentlichen Instruktionsdienstes. Hauptleuten,
die zur Verwendung als Stabsoffizier nichf mehr
vorgesehen sind, wird der Ausfritf aus dem Instruktionsdienst

oder der Uebertritt in eine andere Beamtung des
Bundes erleichtert. Der Doppelstellung des Instruktors
als militärischer Lehrer einerseits und als in der Armee
eingeteilter Offizier anderseits wird dadurch Rechnung
getragen, daß Instruktoren, die als militärische Lehrer
auf einer höheren Stufe nicht vorgesehen sind, im
militärischen Grad gleichwohl befördert und in der Armee
entsprechend eingeteilt werden können. Um einer
Ueberalterung des Insfruktionskorps vorzubeugen, können

künftig Instruktoren nach Vollendung ihres 54. Al-
fersjahres ihre Pensionierung verlangen. Instruktoren,
die nach vollendetem 58. Altersjahr in ihrem Amte nicht
mehr bestätigt werden, erhalten zur statutarischen
Versicherungsrente einen Zuschuß bis zum möglichen
Höchstbefrag der Altersrente.

Die Reform unseres Instruktionskorps wird nicht allein
mit der neuen Insfruktionsordnung anqestrebt.
Vorausgegangen sind bereits der Ausbau der militärwissenschaftlichen

Abteilung an der Eidg. Technischen
Hochschule und ihre Ergänzung durch eine Vorschule, ferner
neue Bestimmungen über die Wahl und die Ausbildung
der Instruktoren, über die Haltung von Insfruktorenwa-
gen sowie über die Neueinreihunq der Insfruktions-
unteroffiziere in Besoldungsklassen. Im Zusammenhang
mit der neuen instruktorenordnung werden auch die
Besoldungsansäfze der Instruktionsoffiziere erheblich
verbessert und ihre Einteilung in Besoldungsklassen neu
geordnet.

Wir freuen uns, daß die verschiedenen Maßnahmen
in ihrer Gesamfheif eine wesentliche Verbesserung der
Arbeifsbedingungen und der wirtschaftlichen Verhältnisse

des Instruktionskorps bedeuten. Diese Reform isf
die Frucht sehr eingehender Studien, deren Anfänge
in die Zeit des Kriegsendes fallen.

Der Beruf des Instruktionsoffiziers ist sicher
außerordentlich schwer. Er verlangt von jedem einzelnen
höchsten Einsatz der ganzen Persönlichkeit, viel
Idealismus und Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen
Ich. Wer sich dem Wohle des Landes und seiner
militärischen Verteidigung so vollständig verschreibt wie
der Instruktionsoffizier, haf ein Anrecht darauf, daß für
ihn die Anstellung mindestens so qünstig qestaltet wird,
wie wenn er seine persönlichen Fähigkeifen irgendwo
in gleichem Maße im zivilen Sektor einsetzt. M.
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